
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 22. Juni 2011  
 
 
 Nr. A 171/2010 
 

Auftrag Markus Flury (glp, Hägendorf): Erhöhung der Altersgrenze für die Ausübung 
der Prostitution im Kanton Solothurn auf 18 Jahre    
  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 
 
Der Auftrag «Erhöhung der Altersgrenze für die Ausübung der Prostitution im Kanton Solo-
thurn auf 18 Jahre» wird erheblich erklärt. 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, innerhalb 6 Monaten die gesetzlichen Grundlagen zu schaf-
fen, die eine Ausübung der Prostitution im Kanton Solothurn erst ab 18 Jahren erlauben. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Claude Belart Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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